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Recht

Einfach oder retour?

Reservationszahlung beim
Hauskauf

Beim Verkauf und Erwerb von Lie-
genschaften haben meist beide Par-

teien Grund zur Eile: Der Verkäufer
will sich die Käuferin sichern, damit
das Projekt finanziert ist, die Käufe-
rin will sich das Objekt nicht entge-
hen lassen. Zur gegenseitigen Ab-
Sicherung, so jedenfalls wird dies

kommuniziert, vereinbaren die Par-

teien eine Reservation des Kauf-
objektes gegen eine Vorauszahlung.
Deren Höhe variiert, ist aber oft sub-
stanziell. Weil es eilt, aber ebenso weil

man sich Umtriebe und Kosten spa-
ren will, wird dieser Reservationsver-

trag regelmässig in einfacher Schrift-
lichkeit abgeschlossen, nicht selten
wider besseres Wissen.

Beurkundungspflicht
Es ist allgemein bekannt, dass

ein Grundeigentumskaufvertrag öf-
fentlich beurkundet werden muss
(Art. 216 Abs. 1 OR). Bis zur Beur-
kundung ist der Kaufvertrag nicht
nur ungültig (und so beispielsweise
anfechtbar), sondern nichtig, also in
allen seinen Teilen gar nicht zu-
Stande gekommen. Die Beurkun-
dung soll die Parteien vor einem
übereilten Vertragsabschluss bewah-

ren; dem Notariat obliegt die Pflicht,
die Parteien, vor allem die mit dieser

Art von Geschäften nicht vertrauten
Personen, über Inhalt und Wirkung
nicht nur des Kaufvertrages, sondern
insbesondere auch der verwendeten
üblichen und aussergewöhnlichen
Vertragsklauseln und der mit dem
jeweiligen Grundstück allenfalls ver-
bundenen Rechte und Lasten aufzu-
klären (Dienstbarkeiten, Vormer-
kungen, Anmerkungen, Grundpfän-
der). Zu beurkunden sind alle

subjektiv und objektiv wesentlichen
Punkte des Vertrages. Zu diesen ge-
hört auch eine Reugeld- oder Kon-
ventionalstrafenabrede.

Die im Rahmen von Kaufver-
handlungen abgeschlossene Reserva-

tionsvereinbarung ist ein Vorvertrag

zum Grundstückkauf, zumal der für
die Reservation zu bezahlende Be-

trag regelmässig als Anzahlung an
den Kaufpreis bestimmt wird. Als

Vorvertrag zum Grundstückkauf
muss eine Reservationsabrede zur
Gültigkeit ebenfalls öffentlich beur-
kündet werden (Art. 216 Abs. 2 OR).
Unterlassen dies die Parteien, ist die

Vereinbarung unverbindlich. Sehen

sie in der Folge aus irgend einem
Grund vom Kaufgeschäft ganz ab,
kann die Reservationszahlung von
der Käuferschaft vollumfänglich zu-
rückverlangt werden, auch wenn sie

gemäss — nicht beurkundeter — Ver-

einbarung dem Verkäufer als Reu-

geld bleiben sollte: Sogar wenn beide

Seiten vom Formzwang wussten,
ihm aber wissentlich nicht nachge-
kommen sind, kann keine Partei der
anderen Rechtsmissbrauch vorwer-
fen, wenn diese sich aufdie Formun-
gültigkeit der Abrede beruft — wäre
dem nicht so, würde die im Beur-

kundungszwang liegende Funktion,
die Parteien vor Übereilung zu
schützen, wirkungslos.

Selbständige Abreden
Nicht einig ist sich die Lehre,

ob Vereinbarungen dann nicht vom
Formzwang und der drohenden
Nichtigkeitsfolge erfasst sind, wenn
sie keine Teile des Kaufvertrages vor-
wegnehmen und Bestand und Wir-
kung haben, selbst wenn der Kauf
am Ende nicht gelingt. Zu denken
ist etwa an einen Aufwendungsersatz
(etwa neuerliche Inserationskosten
auf der einen oder Objektprüfungs-
aufwand aufder andern Seite). Es ist
daher jedenfalls zu empfehlen, sol-
chen Aufwand klar zu definieren
und seine Kosten nicht als Kauf-
preisbestandteil zu behandeln.

Reugeld- oder Konventional-
strafenabreden indessen haben einen
unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Kaufvertrag und unterliegen
deshalb dem Formzwang der öffent-
liehen Beurkundung. Das hat das

Bundesgericht in einem jüngeren
Entscheid bestätigt, aber jetzt unter
einer Einschränkung: Die Berufung
auf Formungültigkeit soll zwar wei-
terhin zulässig sein, wenn die Kon-
ventionalstrafe als Druckmittel zum
Abschliessen des Kaufgeschäftes
dient. Hingegen kann nach Bundes-

gericht und einem Teil der Lehre die

Vereinbarung einer Konventional-
strafe trotz fehlender Beurkundung
dann beachtlich sein, wenn damit
eine Haftung für treuwidriges vor-

wbw
10-2015

vertragliches Verhandeln abgedeckt
werden soll. Treuwidrig verhält sich

eine Partei etwa dann, wenn sie beim
Ausarbeiten der Kaufvertragsur-
künde vorbehaltlos mitwirkt, im
letzten Moment aber ohne sachli-
chen Grund deren Unterzeichnung
verweigert.

Treuwidriges Verhandlungsver-
halten begründet für sich selbst, also

ohne dass man dies vereinbart hätte,
eine einklagbare Pflicht zum Ersatz

von dadurch entstandenem Schaden.

Eine vereinbarte Konventionalstrafe
geht demgegenüber über diese Pflicht
hinaus, nämlich insofern, als der

Strafbetrag in der Regel höher ange-
setzt wird als der Schaden, der efFek-

tiv entstehen kann. Dem angespro-
chenen Bundesgerichtsurteil wird
deshalb entgegengehalten, dass auch

von einer Konventionalstrafe, die le-

diglich rechtskonformes Verhand-
lungsverhalten bekräftigen soll, ein

(indirekter) Druck ausgeht.
In der Praxis könnte das Urteil

die Tendenz verstärkt haben, mit
nicht beurkundeten Reservations-

Vereinbarungen die Schutzwirkung
des Formzwangs zu umgehen, was
auch an schwammig formulierten
Vereinbarungen erkennbar ist. Wenn

etwa ein Betrag abwechselnd als

Kaufpreisanzahlung, als Reserva-

tionszahlung und als «einbezahlte
CHF 30 000» bezeichnet wird, von
dem der Verkäufer bei «Rücktritt
von der Kaufzusage» im Vertrag
nicht spezifizierte Kosten für Zeit-
aufwand, Spesen, Gebühren, Neu-
akquisition und allfällige Kaufpreis-
differenz zurückbehalten dürfe, ist
die Annahme nicht abwegig, der
betreffende Makler habe diese Unge-
nauigkeit (geht es nun um Anzah-

lung, Reservationskaution oder Auf-
wendungsersatzpflicht?) bewusst

gewählt. So glaubt er die Interessier-

ten mit dem Rückbehalt des bereits

fcezogenen Geldes dazu nötigen zu
können, ihm trotz Formungültigkeit
ein Reugeld zu überlassen oder — so-
fern überhaupt geschuldet - einen
überhöhten Abzug als Aufwendungs-
ersatz zuzugestehen, wenn sie den

Vertrag nicht abschliessen. Es zeigt
sich: Ob verurkundet oder nicht, ob

sich am Ende die eine oder die an-
dere Lehrmeinung durchsetzt, emp-
fiehlt sich jedenfalls die sorgfältige
Redaktion einer Reservationsverein-

barung. Die Verurkundung aller-
dings würde den Parteien helfen zu
verstehen, worauf sie sich einlassen.
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